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Verfahrensablauf: Anfechtung Anfangsmietzins 

 

Mieter Vermieter Miet-Schlichtungsbehörde (SB) 

Mieter verlangt innert 30 Tagen seit 
Übernahme der Mietsache bei der 
zuständigen SB eine 
Mietzinsherabsetzung; 
Voraussetzungen: 
1. Abschluss eines neuen 

Mietvertrages 
 sowie zusätzlich entweder 
2.1 Mietvertragsabschluss in 

persönlicher oder familiären 
Notlage oder 

2.2 Mietvertragsabschluss infolge 
Wohnungsmangel oder 

2.3 erhebliche Erhöhung des 
Mietzinses (d.h. der Vermieter 
hat den Mietzins um mehr als 
10 % erhöht gegenüber dem 
Vormieter 

vgl. zum Ganzen: 
anfangsmietzins.ch  

Die SB lädt die Parteien zur Schlichtungsverhandlung vor. 

Schlichtungsverhandlung: 
- kostenlos 
- keine Entschädigungen 
- vor einer paritätischen Behörde 

Vergleichsvorschlag 
- einigen sich die Parteien nicht, stellt 
die SB dies fest 

- und stellt die Klagebewilligung aus 

Urteilsvorschlag 
- 20 Tage für Ablehnung 
- wird abgelehnt, wird 
Klagebewilligung ausgestellt 

Bei Urteilsvorschlag hat die 
ablehnende Partei innert 30 Tagen 
nach Zustellung der Klagebewilligung 
das Gericht anzurufen, ansonsten gilt 
der Urteilsvorschlag als angenommen. 

Bei Nichteinigung hat der Mieter 
innert 30 Tagen ab Scheitern der 
Schlichtungsverhandlung das Gericht 
anzurufen, ansonsten kann der 
Anfangsmietzins nicht mehr 
angefochten werden. 
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